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Bekanntmachung
Aber Abhaltnng der Frühjahrs - Eontrol-

versammlungen 1902.
Zur Theilnahmc an den Frühjahrs -Control-

«ersammlunge » werden berufen:
1) sämmtlichc Reservisten (mit Einschluß der

Reserven der Jägerklasse A der Jahrcs-
klassen 1889 bis 1893 ) ;

2) die Mannschaften der Land - und Seewehr
1 . Aufgebots , mit Ausschluß Derjenigen,
welche in der Zeit vom 1 . April bis
80 . September 1890 in den activen Dienst
getreten sind;

3) sämmtliche geübte und nicht geübte Ersatz-
Reservisten:

4) die zur Disposition der Trnppcntheile
Beurlaubten;

5 ) die zur Disposition der Ersatzbebörden Ent¬
lassenen . Die zeitig Ganzinvaliden , sämmt¬
liche Halbinvaliden und die nur Garnison-
dienstfähigcn , sowie die Mannschaften der
Jägerklasse X  haben mit ihren Jahresklassen
zu erscheinen.

Die Controlpflichtigen des Kreises
Wiesbaden - Stadt

haben zu erscheinen wie folgt:
I « Wiesbaden

in, »deren Hofe der alten Infanterie-
Kaserne, Schwalbacherstratze,

I . Sämmtlichc Mannschaften der Garde.
sowie die Mannschaften der Provinzial-

Infanterie und zwar:
Jahrgang 1889 Mittwoch , denL.April 1902,

Vormittags 9 Uhr.
Jahrgang 1890Mittwoch , den2.April 1902

Nachmittags 37» Uhr.
Jahrgang 1891 u . 1892 Donnerstag , den

3 . April 1902 , Bormiltags 9 Uhr.
Jahrgang 1893 Donnerstag , den 3. April

1902 , Nachmittags 37 - Uhr.
Jahrgang 1894 Freitag , den 4. Slpril 1902,

Vormittags 9 Uhr.
Jahrgang 1895 Freitag , den 4 . April 1902,

Nachmittags 37 - Uhr.
Jahrgang 1896 Samstag , den 5. Aprill902,

Vormittags 9 Uhr.
Jahrgang 1897 Samstag , den 5. Aprtl 1902,

3</» Hilf.Nachmittags 37- ttl,r . „
Jahrgang 1898 Montag , den7 . April 1902,

Vormittags 9 Uhr.
Jahrgang 1899 , 1900 , 190t Montag , den

7 . April 1902 , Nachmittags 37» Uhr
II . Die übrigen gedienten Mannschaften
und zwar : Marine , Jäger , Maschincn-
gewehrtrnppen , Eavallerie , Feldartilterie,
Fustartillerie , Pioniere , Eisenbahn -, Tele¬
graphen - nnd Lnftschiffe,truppen , Tran,
(einschließlich Krankenträger ) , San,täts-
Und Vcterinärpersonal nnd sonstige Mann¬
schaften (Oekonomie -Handwerker, Arbeits-

soldaten ie.) wie folgt:
Jahrgang 1889 . 1890 , 189 ! Dienstag , den

8 . April 1902 , Vormittags 9 Uhr
Jahrgang 1892 , 1893 Dienstag , den

8 . April 1902 , Nachmittags 37» Uhr.
Jahrgang 1894 . 1895 Mittwoch , den

9 . April 1902 , Vormittags 9 Uhr.
Jahrgang 1896 , 1897 , Mittwoch , den

9 . April 1902 , Nachmittags 3 ' - Uhr.
Jahrgang 1898 . 1899,1900,1901 Donners

tag , den 10. April 1902 , Vor,nittags
9 Uhr.

III . Die Erfatz -Refervisten.
Jahrgang 1889 , 1890 Donnerstag , den

10. April 1902 , Nachmittags 37'» Uhr.
Jahrgang 1891 , 1892 Freitag , den

11 . Slpril 1902 , Vormittags 9 Uhr.
1894 Freitag , den
Nachmittags 37- Uhr.
1896 Samstag , de«
Vormittags 9 Uhr.

Jahrgang 1897 Samstag , den 12. April
1902 , Nachmittags 37 - Uhr . .

Jahrgang 1898 Montag , de» 14. Npr .»
1902 , Vormittags 9 Uhr.

Jahrgang 1899 . 1900 , 1901 Montag , den
14 . April 1902 , Nachmittags 3 ' - Uhr.
Die Controlpflichtiaen des Kreises

Wiesbaden —Land
haben zu erscheinen wie folgt:

In Wiesbaden
tm oberen Hofe der alten Infanterie

Kaserne , Schwalbacherstrasie,
am Dienstag, den 15. Avril 1902, Vor¬

mittags 9 Uhr , die sämmtlichc,, Mann¬
schaften aus Dotzheim . . m  „

gm Dienstag , den 15. Aprrl 1902 , Nach¬
mittags 377 Uhr, die sämmtlichen Mann¬
schaften aus Auringeu,Bierstadtn . Dreckeicheim,am Mittwoch, den 16. April 1902, Vor¬
mittags 9 Uhr , die sämmtlichen Manu
schäften aus Erbcnheim , Frauenstein und

am Mittwoch, ' den 16. April 1902, Nach¬
mittags 87 > Mr , die sammtstchenMann¬
schaften aus Hebloch , Jgüadt , Kloppei .hcim,
Medenbach . Naurod und Nordcnstadt

am Donnerstag, den 17. April 190- , Vor¬
mittags 9 Uhr , die sämmtlichen Mann¬
schaften aus Rambach . Sonneilb - rg und
Wildsachen.

In Biebrich a . Rhein .
(auf dem Kascrnenhof der Unterofstzlerschuft)

am Donnerstag, de« 17. April 1902, Nach
mittags 4 Uhr, di- Mannschaftender

Laiid - uiid Seewehr 7. Aufgebot « der Jahrcs-
klassen 1889 bis 1893 einschließlich aus
Biebrich a . Rhein,

am Freitag , den 18 . April 1902 , Vor¬
mittags 9 Uhr, die Mannichafteu der Reserve
der Jahresklassen 1894 , 1895 und 1896 ans
Biebrich a . Rhein,

am Freitag , den 18 . April 1902 , Nach¬
mittags 4 Uhr, di?Mannschaften der Reserve
der Jahrcsklasse » 1897 bis 1901 einschließlich,
sowie die zur Disposition der Truppentbkile
und Ersatzbchördc » ciitlasseneu Mannschaste»
aus Biebrich a . Rhein,

am Samstag , den 19. April 1902 » Vor¬
mittags 9 Uhr, die sämmtliche» Erlatz-
Reservisten der Jahresklassen 1889 bis 1901
aus Biebrich a . Rhein,

am Samstag , den 19. April 1902 , Nach'
mittags 4 Uhr»die sämmtlichen Maniischaften
aus Schierstein.

In Hochheim a. Main
(auf dem Schloßhof bei der Kath . Kirche)

am Montag , den 21 . April 1902 , Vor
mittags 87 » Uhr , die sämmtliche» Mann
schäften aus Hochheini,

am Montag , den 21 . April 1902 , Vor¬
mittags 1077 Uhr, die sämmtlichenMann¬
schaften ans Delkenheim , Massenhciin , Walla»
und Wicker.

In Flörsheim a. Main
(im Schulhofe)

am Dienstag , den 22 . April 1902 , Bor¬
mittags 87 - Uhr, die sämmtlichen Mann¬
schaften aus Flörsbeim,

am Dienstag , den 22 . April 1902 , Vor¬
mittags 10 Uhr, die sämmtlichen Mami-
schaften aus Diedenbergen , Eddersheim und
Weilbach.
Auf dem Deckel jeden Militär - und Ersatz-

reserve -Passes ist die Jahreszahl der Inhaber?
angegeben.

Zugleich wird zur Kcnntniß gebracht:
1 ) daß besondere Beorderung durch schriftlichen

Befehl nicht erfolgt , sondern diese öffentliche
Aufforderung der Beorderung gleich z»
erachten ist ; . . . .

2 ) daß jeder Controlvflichtige bestraft wird,
welcher nicht erscheint bezw . willkürlich zn
einer andern als der ihm befohlenen Control-
versammlung erscheint . .

Wer durch Krankheit oder durch sonstige
besonders dringliche Verhältnisse am
Erscheinen verhindert ist , hat ein vo»
der Ortsbebörde beglaubiatcS Gesuch dem
Bezirksfeldwebe ! hier baldigst cinzureichen.
(Vergleiche Ziffer I 8 der Bestimmungen
für die Mannschaften des Beurlanbten-
staudes .) ^ . .

Die Enlscheidiing trifft das Bezirk-
kommando . Wer fortbleibt , ohne daß ihin
die Genehmigung seines Gesuchs zugegangen
ist , macht sich strafbar ; ^ .

3 ) daß cs verboten ist , Schirme und Stocke
auf den Controlplatz miizubrliigeii;

4 ) daß jeder Man » seine Militärpapiere (Paß
und Führniigszeugniß ) bei sich haben muß,

Hierbei wird noch besonders bemerkt , daß
in , Militärpaß die vom 1. April ab gültige
Kriegsbeorderung bezw . Paßnotiz cingcklcbt
sei" muß ; v _ . ,

5 ) daß bei de» Leuten der Reserve der Fuß-
trnvpeu der Jabresklasse 1896 die Füße
gemessen iverden , also sauber sein müssen.

Wiesbaden » im März 1902.
Königliches Bczirks -Eommando.

Grnndstener -Ordnnttg
der Stadt -Gemeinde Wiesbaden.

Auf Grund des Beschlusses der Stadt-
verordncten -Versammluug vom 26 . Juli 1901 wird
gemäß der 88 23 , 25 , 27 des Conimunalabgabcil-
gesetzes vom 14 . Juli 1893 für die Stadt -Gemeinde
Wiesbaden folgende Grundsteuer -Ordnung erlassen.

8 1.
Von allen int Stadtbezirke belegenen be¬

bauten und nnbebatiten Grundstücken, soweit
ihnen nicht nach § 24 de? Comiminalabgaben-
gesetzes vom 14 . Juli 1893 Befreiung vo » der
Geiiieiudesteuer vom Grundbesitz zustcht , wird eine
Gemkindc -Grundstcuer nach den Bestimmungen
dieser Steuerordnung erhoben.

8 2,
Der Bestclieriing wird der gemeine Werth

der steuerpflichtigen Grundstücke zu Grunde gelegt,

8 3.
Die Grundsteuer wird nach dem Satze vo»

Zwei von jedem Tausend Mark des gemeinen
Werthes erhoben . Eine Erhöhung dieses Satzes darf
nur stattsiiidcii , wenn für die Gemeindceinkommcii-
steuer ein höherer Zuschlag von 100 Prozent der
veranlagten Staatskinkommenslcuer erhoben wird.

8 4.
Tie Feststellung des gemeinen Werthes erfolgt

durch den Stcueransschnß » nd zwar erstmalig für
die Zeit vom 1 . April 1902 bis 31 . März und
von da ab je drei Rechnungsjahre.

8 b.
Zum Zwecke der Vcraiilaguiig ist jeder Eigcn-

tbümcr cinkssteiicrvflichtigsilÄrundstücksverpflichtct,
auf die an ihn gerichtete schriftliche Aufforderung
des Steneransschusses (Magistrats u . s. f.) übet
bestimmte , für die Besteuerung erhebliche Thatsachni
innerhalb der ihm zu bezeichnende » Frist Auskunft
zu ertheilen . Der Steuerausschuß ist bei der Ver-
anlaguiig au die Angaben des Steuervflichtige»
nicht gebunden . Wird die Auskunft beanstandet,
so sind de», Steuerhstichtigen vor der Veranlagung
die Gründe der Beanstaiidung mit dem Anhcim-
stellen mitzutbeile » , hierüber binnen einer an-
gemesseiien Frist eine weitere Erklärung abzugebc » .

8 6-
Jeder Eigenthümcr eines stcuervflichtigeu

Grundstücks hat dem Magistrat unter Vorlegung
der betreffenden Urkunden oder sonstigen Nachwene
binnen vier Wochen nach Eintritt der Veränderung
Anzeige zu mache » .

1 . wenn in dem Eigenthum des Grundstücks
ein Wechsel cintritt, ' „ ,

2 . wenn bisher steuerpflichtige Grundstücke i»
die Elaste der steuerfreien übergehen und
umgekehrt,

3 . wenn Gebäude neu erstehen oder gänzlich
eingehcn,

4 . wenn besteuerte Hausgruiidstücke in ihre
Substanz , insbesondere durch Aufsetzen oder
Abnebmeu eines Stockwerkes oder durch
Anvauen oder Abbreche » eines Grimdslück-
theilcs , durch Vergrößerung oder gänzliche
oder thcilwcise Abtreuiiulig dazu gehöriger
Hofräume und Gärten , oder besteuerte un¬
bebaute Grundstücke durch Tbeilung oder
Zusammenlegung mit anderen bebauten oder
unbebauten verändert werden.

8 7-

Jahrgang 1893.
11. April 1902,

Jahrgang 1895,
12 . April 1902,

Bekanntmachung.
Mit Rücksicht darauf , daß bei der letzten

.Herbst-Eontrolverjammlimg eine sehr große Zab!
Eontrolpsticlitigcr gefehlt hat nnd dadurch zahl¬
reiche BestraslUiqen erfolgen mußten , wird hiermit
nochmals unter Hinweis ans Ziffer 12 der Pan-
bcstimmnng bekaiiiit gemacht , daß das nneut-
schnldigte Fehlen , sowie unpünktliches Er¬
scheinen mit Arrest bestraft wird.

Ferner wird ebenfalls das iinentschnldigte
Erscheinen bei einer anderen als der befohlenen
Controlverlammluiig mit Arrest bestraft.

Die Coiitralversaiiimlnngeii finde » all >ahrlich
in , Avril und November statt und bat jeder Con-
irolpflichtige , falls er von der Bekanntmachung
keine Kcnntniß erhält , die Pflicht , sich den bctr.
' aa  bei seinem Bezirksfeldwebel zn erfragen.

' Wiesbaden , im März 1902.
_ Kgl . Bezirks -Kommando

Bekanntmachung.
1 . Die Mannschaften der Reserve , Landwehr I

nnd 77 und der Ersatz -Reserve haben für die Zeit
vom 10 . bis 25 . März - falls sie selbst nicht zu
Hause sein können — eine andere erwachsene Person
des Hausstandes (Anverwandten , Hausimrth oder
sonst zuverlässigen Mitbewohner ) mit Emvsanq-
nabme der Kriegsdeorderungen bezw . Patz -Notizen
zu beauftragen . . . ro

2 . Ader Mann (ausgenommen die als un¬
abkömmlich bezeichneten , die vom Wassenmenst
rurückaestellten und die ungeübten Ersah -Reservlsten)
der bis zum 25 . März d . I . Abends keine Kriegs¬
beorderung oder Paß -Notiz erhalten hat , soll
hiervon sosort seinem Bezirksfeldwebel mündlich
oder schriftlich Meldung erstatten.

3 . Die vom 1. April ab nicht mehr gültigen
alten qetben Kriegsbeordcruiigen und Paß -Notizen
sind an diesem Tage durch die Mannschaften
selbst zu vernichten, die ue»e,i rothen eluzukicben.

Königliches Bezirks -Commando.

Die nach dieser Stenerordiiiliig den Eigcn-
thümcru der steuerpflichtige » Grundstücke obliegenden
Berpflichtnugeii liege » in gleicher Weise ihren
gesetzlichen Vertretern ( Vormündern , Pflegern,
Vorstehern von Corporationeu , Amen - Gesell¬
schaften n . s. f.), sowie den vo » den Eigenthümeru
mit der Verwaltung der Grundstücke beauftragte»
Personen ob. 8 8.

Die Stenerpflicht oder Steuererhöhnng hin¬
sichtlich ueuerbauter oder in ihrer Substanz ver¬
besserte Gebäude (§ 6 No . 3 und 4 ) beginnt nach
Ablauf des Rechnungsjahres , in welchem der
Neubau bewohnbar oder benutzbar geworden oder
die Verbesserung volleiidet ist.

Im Ucbriaen treten Ermäßigungen und Er-
böhmigeii der Steuer infolge der in 8 6 erwähnten
Veränderung mit dem ersten Tage des auf die
Veränderungen folgeudcii Monats in Kraft . Sind
jedoch die im 8 6 unter No . 2 , 3 und 4 erwähnten
Veränderungen nicht bis zu diesem Tage in der
vorgeschriebene » Weise angezeigt , so tritt eine da¬
durch bedingte Ermäßigung oder Befreiung von
der Steuer erst mit dem Tage des auf die Anzeige
folgenden Monats in Kraft.

Die hiernach erfolgenden Zugangsveraiilagiingen
erfolgen sür den Rest der lausenden Veranlagungs-
Periode nach den Beslimmungeu dieser Steuerord-
niing . Im Uebrigen werden die im Laufe einer
Veraulagiingsperiode eintretenden Veränderungen
im gemeinen Werthe der steuerpflichtigen Grund¬
stücke erst bei der nächsten Veranlagung berücksichtigt.

8 S.
Für die Gemeiiidegrundsteuer hastet außer dem

Eigentbümer der Nießbraucher des steuerpflichtige»
Grundstücks.

Mehrere Miteigeiitbümer oder Nießbraucher
desselben Grundstück « haften als Gesammtschuldncr;
das Gleiche gilt , wenn das Eigenthum an Grund,!
Boden und au den darauf errichteten Gebäuden
oder Gcbäudctbeilen verschiedenen Personen zusteht.

Im Falle de« Eiaeiltbumswechsels haftet außer
dem » eucii der bisherige Eigenthüiner bis zur Er»
stattmig der im 8 6 vorgcschriebenen Anzeige.

8 10.

Veranlagte Grundsteucrbeträge können in ein¬
zelnen Fällen durch den Magistrat niedergeschlagen
werden , weim deren zwangsweise Beitreibung die
Steuerpflichtigen in ihrer wirtbschafllichen Existenz
gefährden , oder wenn das Beitreibungsversahren
voraussichtlich ohne Erfolg sein würde.

8 11.

Gegen die dem Eigentbümer des steuerpflichtige«
Grundstücks durch besondere Mittheilung bekannt
zu uiacheudc Veranlagung siebt innerhalb eine;
mit dem ersten Tage nach erfolgter Mittheilun»
bcgiiiiieiidcn vierwöchigen Frist das Rechtsmittel
des Einspruchs bei dem Magistrat nnd gegen dessen
Bescheid innerhalb einer mit dem ersten Tage nach
erfolgter Zustellung beginnenden zweiwöchigen Frist
die Klage bei dem Bezirksausschüsse offen.

Einspnich uiid Klage haben auf dre Ver¬
pflichtung zur vorläufigen Zahlung der veranlagten
Steuer keinen Einfluß.

8 12.
Die Steuer ist in vierteljährlichen Beträgen

i» der ersten Hälfte des zweiten Monats ein»
jede» Vierteljahres zu entrichten.

Rückstände werden im Wege d :s VerwaltungS-
zwaiigsverfahrcns bcigetrieben.

8 13.

Wer eine ihm gemäß 88 3 bis 7 obliegend«
Anskilnft oder Anzeige nicht rechtzeitig m der vor»
qeschriebcneu Form erstattet , wird , insofern nicht
nach bestehenden Gesetze » eine höhere «strafe ver¬
wirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 30 Mark bestraft.

8 14-

Diese Steuerordnung tritt am 1 . April 1902
in Kraft.

Wiesbaden , den 31. Juli 1901.
Der Magtstrat.

Genehmigt durch Beschluß des Lezirks -Ilns-
ichusseS vom 10 . Oktober 1901 und durch Erlaß
des Herrn Minster des Innern und der Finanzen
vom 7. November 1901.

Vorstehende Grundsteuer -Ordniiiig wird zur
öffentlicheii Keinitniß gebracht.

Wiesbaden , den4. Februar 1902.
Der Magistrat , v . Jbell.

Bekanntmachung.
Die fortschreitende Bebauung der Berghänge

unserer Gemarkung hat es nothweudig gemacht,
außer der seitherigen Wasserversorgung eine Hoch-
druckwasserlcituiifl zn erbauen , deren Stollen-
inililduligen auf Plus 250 über N7 N . liegen.

Sobald diese Hochdruckleitung fertiggeflellt nnd
in Betrieb genommen ist , werden unter Anrechnung
der Reibungs - und sonstigen Verluste Gebäude bis
zn nachstehenden Grenzen mit Wasser versorgt
werden können:

ein - und zweistöckige Gebäude bis zu ciiler
Erdgeschoß -Fußbodeulage auf Plus 215
über 77. 17. cinschl ., . , .

dreistöckige Gebäude bis zu -nier Erdgeschotz-
Fußbodenlage auf Plus 209 über 17. 17.
einfdtl ., . _ , ,

vierstöckige Gebäude bis zu einer Erdgeschoß.
Fußbodenlage auf Plus 203 über 17. N.
einschl.

Bi « zur Fertigstellung der Hochdruckleitung
wird jedoch noch einige Zeit vergehen , otS
dahin tonnen nur solche Gebäude mit Waffec ver¬
sehen werden , deren Erdgeschoß -Fußboden
a ) bei einstöckigen Gebäuden höchstens PlnS 178,
b ) „ zweistöckigen ,. „ » 1^ .
e) „ dreistöckigen „ » »
d) „ vierstöckigen „ n » 100
über N . 17. liegt.

Bis zu welcher Höhenlage und unter welche«
Bcdiiigru ' gen die Wasserversorgung spater ans der
in der Ausführung begriffenen Hochdruckleitung
erfolgen wird , soll durch statutarische Bestiiumungt»
sestgestellt werden . . .

' Der einstweilige Anschluß d- rl -n,gen Gebäude,
deren Erdgeschoß -Fußboden mehr als 156 m üder
17. 17. liegt , schließt den spateren Anschluß dieser
Gebäude au die Hochdruckleitung und die An-
wendnna der sür diese festzustellendcii besonderen
Bezugsbedinguiigen nicht aus.

Alle Baiigesuche für höher liegende Gebäude
müssen vorläufig auf Ablehnung begutachtet werden,
da solche Neubauten bis zur Fertigstellung der
Hochdruckleitung keine in canaltechnischer und feuer¬
polizeilicher Hinsicht ausreichende Wasserversorgung
erhalten können . . „ .

Ans diesem Grunde werden auch alle auf
Dispens von diesen Bcdiilgungen lautende Gcsnchr
bis auf Weiteres abschlägig beschicden werden.

Wiesbaden , den 12. März 1902.
Der Magistrat . In Vertr . : Frobtuitts.

Bekanntmachung.
Die am 18 . d . M . in den Districtm

»ebenkies" , „ Geisheck" , , ,Gehr « ' und
„Psaffenborn " abgehaltenetzolzversteigerung
ist genehmigt worden und wird da - erstrtgerte
Holz zur Abfuhr überwiesen . .

Wiesbaden , den IS . Mar , 1S0S.
Der Magistrat . In Bertr . r ÄütttWff.
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Bekanntmachung.
Zur Warnung des Publikums vor Ilcbrr-

tretunge» werden nachstehend die de« Schutz vis
Waldes vor Bränden bezweckenden Stiaibesiiiii-
nmngen hiermit zur öffentlichen Kennlniß gebracht.

»)
8 360 No. 6 des Reichsstrafgesetzbuches:

Mit Geldstrafe bis zu 60 Mark oder mit Hast
bis zu 14 Tagen wird bestraft, wer an gefährlichen
Stellen in Widern oder Haiden oder in gciayr-
lich-r Nähe von Gebäuden oder scnersangcudcn
Sachen Feuer anzüiidet.

b)
K 44 der Feld- und Forstpolizei-Gesetzcs vom

1. April 1880:
Mit Geldstrafe bis zu 50 Mark oder Hast bis

zu 14 Tagen wird bestraft, wer
1. mit unverwahrtem Feuer oder Licht den

Wald betritt oder sich demselben in gefahr-
brinaender Weise nähert;

2. im Walde brennende oder glimmende Gegen¬
stände fallen läßt, fortwirft oder nnvorsichtig
handhabt: „ „

8. abgesehen von den Fällen des8 368 No. 6
des Strafgesetzbuches im Walde oder tu
gefährlicher Nähe desselben im Freie» obn'
Erlaubniß de« Ortsvorstehers, in dessen
Bezirk der Wald liegt, i» Königl. Forsten
ohne Erlaubniß des zuständigen Forst-
beamtcn Feuer nnzündct, oder das gestatteter
Masten angezündcte Feuer gehörig zu be¬
aufsichtigen' oder auSzulöschcn unterlägt;

4. abgesehen von den Fällen des8 360 No. 10
des Strafgesetzbuches bei Waldbränden, von
der Polizeibehörde, deni Ortsvorsteher oder
deren Stellvertreter oder dem Forstbesttzer
oder Forstbeamten zur Hülse ausgefordert,
keine Folge leistet, obgleich er der Aus¬
forderung ohne erhebliche eigene Nachtheile
genügen konnte.

Der Oberbürgermeister. In Vcrtr.: Korner.

Bekanntmachung.
Nachstehend wird der 8 1 des Gemeinde-

beschlusseS von, 29. Mai 1893 in der durch du-
Beschlüsse des Gemeinderaths vonr 6. und, de?
Snrgerausschussesvom 21. November 1890, lowie
des Bezirksausschusses vom 21. November 1890
genehmigten veränderten Fassung mit dem Bemerken
zur Kcnntnist gebracht, dah Zuwiderhandlungen
gegen diese Vorschrift gemäß8 14 des Gesetzes
vom 9. März 1889 für jeden Uebertretnngssall
mit Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder mit Hast
bestraft werden kann. . . „ ,

§ 1. Innerhalb' des Gemeindebezirks der
Stadt Wiesbaden darf das Schlachten von Ochst».
Stieren, Kühe». Rindern, Schweinen. Kalbern,
Schafen und Ziegen und zwar sowohl gewerbs-
mäßiq, als das nicht gewerbsmäßig betriebene
Schlachte», nur in der städtischen Schlachthaus-
anlage vorgenoinmen werden. Ausnahmsweise kann
nur den Bewohnern entlegener Geholte, z. B.
AdaniSthaler Hof, Fasanerie, Platte ». -l. ans
besonderen Antrag durch den Gemeinderatb gestattet
werden, das Schlachten für ihren Bedarf(Haus¬
schlachten) auf dem Gehöfte vorzunehmen.

Wenn ein Thier (Satz3 des 8 1) außerhalb
der Schlachthansanlage durch Beinbruch, Lähmung,
schwere Erkrankung znm Gehen unfähig geworden
»nd der Transport zu Wagen unausführbar Nt,
so kann dasselbe, wenn ein approbirter Thierarzt
die Nothwcndigkcit einer sofortigen Abschlachtung
bescheinigt, in dem Gehöft getödtct und die Ab-
schlachtung vorgenommen iverden. Bon der erfolgten
Schlachtung ist unter Vorlage der vorerwähnten
Bescheinigung über die Nothwendigkeit der sofortigen
Abschlachtung der Schlachthansverwaltung und dem
Accise-Jnspector alsbald Anzeige zu erstatte». Das
geschlachtete Tbicr eiiischlteßlich der Geweide muß
bis zur Ankunft des Schlachtbans-Directors oder
dessen sachverständigenVertreters ausgehoben werden,
welcher nach stattgehabter Besichtigung über die
Verwendbarkeit des Fleisches entscheidet, wie wenn
die Schlachtung in dem Schlachthaus stattgefunden
hätte.

Wiesbaden, 1. März 1902.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Iu der Polizeiverordnung vom 12. März 1884,

13. Mai und 29. August 1893 istu. A. Folgendes
bestimmt: t _ .. . .

8 1. Montags, Mittwochs»nd freitags in
ieder'Woche findet in der Schlachthaus-Anlage und
zwar aiis dem Platze zwischen dem Groß- und
Kleinviehstalle daselbst, Viehmarkt statt. Fallt ans
rine» dieser Tage ein gesetzlicher Festtag, lo wird
der Viehmarkt an dem darauf folgenden Tage
abgebalten. _ „ . , , .

8 3. Der Viehmarkt für Großvieh beginnt
am 11.30 Uhr Vormittags, derjenige für Kleinvieh
(frei. Zuchtschwcine) UNI 11 Uhr Vormittags und
derjenige für Zuchtsebweine um8 Uhr Morgens.

8 4. Bis znm Schluß de« Marktes ist der
Verkehr mit Vieh allein ans die Schlachthaus-
Anlage beschränkt. In der Stadt oder der Stadt-
geniarknng ist bis zu dieser Zeit der Handel mit
Vieh untersagt.

Ebenso ist der Handel mit Vieh vor Beginn
des Marktes in der Schlachtbaus-Anlage verboten.
Es dürfen in dieser Zeit die Handelsleute unter
unter sich keinen Viehhandel betreiben.

8 5. Nack Schluß des Marktes, um 1 Uhr
Nachmittag«, steht es Jedem frei, das aus dem
Markt ausgetriebene Vieh dorten ferner feilzuhalten
«nd dasselbe mit Ansnahm- des in 8 6 gedachten
Schlachtviehes zum Verkaufe oder Tausche in die
Stadt zu verbringen. .. . . .

8 6. Die Viehhändler dursen nur in der
Schlachthaus-Anlage verkaufen. Es ist untersagt
,'olches Viel, zum Zwecke des Verkaufes oder
Tausches in die Stadt zu bringen. ^8 9. Ans den Markt darf nur gesundes Vieh
gebracht werden. Es unterliegt alles z»m Markt
gebrachte Vieh der polizeilichen Beschau(cfr., §_17
des Reichs-Viehseuchengesctzes vom 23. ^nnr 1880).

8 11. Sofern nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, werden
Uebertretungen dieser Vorschrift«» mit Geldbuße
bis zu 9 Mk. und im Falle de« Unvermögens mit
Last bi« zu drei Tagen bestraft.

Wiesbaden, 1. März 1902.» Der Magistrat.

Ortsstatnt,
betreffend die Erhebung einer Gebühr für die Be¬

nutzung des Kanalnetzes der Stadt Wiesbaden.
Tie' 88 10 und 11 des Ortsstatnts vom

11. April 1891, betreffend Nenkanalisation. werde»
ans Grund des Beschlusses der Stadtveroidneten-
Vkrsantiiilnna vom6. Juli — 5. Oktober— 1J0U
ausgehoben. Dagegen greifen solgendeBestiMNinngen
Platz:

81.
Begründung der Zahlungsfrist.

Für alle bebaute» Grundstücke, die nach Maß¬
gabe der polizeilichen Vorschriften all die städtischen
Kanäle bereits angeschlossen sind oder »i der Folge
znm Anschluß gelangen, ist als Vergütung sur die
Benutzung des städtischen Kanalnetzes eine Gebühr
an die Stadtkasse zu entrichten.

82 .
Fülligkeit der Gebühr.

Die Gebühr wird fällig:
a) für bisher a» das städtische Kanalneh eni-

ivcdcr gar nicht oder doch nicht den polizei¬
lichen Vorschriften entsprechend angeschloffene
Grundstücke bei Beginn der Anschlnßarbeiteii,

b) für bereits angeschlossene Grundstücke, sobald
die bestehenden Entwässerungsanlagen des
Grundstücks ganz oder theiliveisc erneutvl
oder einer Veränderung unterzogen werden,
zu deren Ausführung die baupolizeilicheGe-
nehmiguilg eiugeholt iverden muß. Dave,
ist es ohne Belang, ob die Einmündung tu
den Straßeukaiial an der alten Stelle er¬
folgt oder nicht.

83.
Betrag und Berechnung der Gebühr.

Die Höhe der Gebühr bestimmt sich nach der
Straßeiiiroiitlänge des betreffenden Grundstücks
und beträgt für den laiisenden Frontmeter 25 Mk,
Bei Eckgriindstücke» »nd Eckhäusern wird die langer?
Front berechnet. Für Grundstücke, welche an mehr
als zwei Straßen, oder welche, ohne Eckgruudstucke
zu sein, an zwei Straße» liege», werden die
Straßenfrontlängeu zusanuueugerechiiet, doch'st der
Magistrat berechtigt, im Eiuzeisall eine oder mehrere
Fronieu bei der Berechnung der Gebühr außer An¬
satz zu lassen. t ,

Ist die Straßenfront geringer als die HanS-
irout. so bemißt sich die Gebühr»ach der Lange
der Hausfroiit.

Für Gruudstücke in den Laiidhausguarticren
soll jedoch die Gebühr bei engräumiger Bebauungs-
Weise miudestkns 400 Mk., bei ivcitränmiger Be¬
bauungsweise niindesteiiS 500 Mk. betragen, auch
wenn weder die Hans- noch die Straßenfront das
Maß von 16 oder von 20 Metern erreichen. Fm
die Feststellung der Frontlängen eines Grundstücks
ist die Eintbeililiig und Bezeichmmg im Stockbucb
ober die sonstige amtliche Bezeichnung nicht allein
entscheidend. Es ist vielmehr die ganze Front der
thatsäcklich mit dem zu entwässernden Gebäude
ivinhschastlich znsammeiihängende» Liegensämt.
einerlei, ob solche niedrere Gkniidstücksiiummern
trägt, oder nicht, und ob dieselbe ans Hof, Garten,
Park oder anderen Flächen bestebi, maßgebend.

Wird die Frontlänge einer beitragspflichtigen
Grundstücks nachträglich dgdurch vergrößert, daß
ein Nachbargrundstück, für welches noeli keine Ge-
bübr entrichtet ist. wirthschaftlick, mit ihn, vereinigt
wird, so erweitert sich die Zahlnngsvsticht nackt
Maßgabe des Zuwachses der Frontlänge.

8 4.
Befreiung von der Gebühr.

Befreit von derGcbübr sind diesenigen Grund¬
stücke oder Grundstückstheile, für die ein Beitraa
zu den Koste» der Grnndstückscntwässerung nacki
den bisher geltenden statuarischen Bestimmungen

| oder auf Grund besonderer Vereinbarung bereit?■geleistet worden ist.
8 5.

Haftbarkeit.
Neben dem zur Zeit der Fälligkeit der Gebübr

ii» Stockbnche eingetragenen Eigenthümer des.
Grundstücks hasten der oder die Rechtsnachfolger
solidarisch für die Zahlung der Gebühr.

8 6.
Rechtsmittel.

Dem Abgabevflichtigen steben die im 8 69 ff.
des Communalabgabeligesetze« bezeichneten Rechts¬
mittel zu.

8 7.
Dieses Ortsstatut tritt mit demTage der Ver¬

öffentlichung in Kraft. Der Magistrat»

I Bekanntmachung.
Der Fluchtlinienplaii für die an die Ge¬

markung Bierstadt grenzenden Districte„Wcinreb"
und „Aukamm" bat die Zustimmung der Orts-
polizeibehärde erhalte» und wird nunmehr im
Rathhau«, 1. Obergeschoß, Zimmer No. , 38 a,
innerhalb der Dienststnndeil zii Jedermanns Einsicht

Dieŝ wird gemäß 8 7 des Gesetzes vom
2. Juli 1875, belr. die Aulegiiiig und Veränderuu«
von Straßen ?c.. mit dem Bemerken hierdurch
bekannt gemacht, daß Einweiiduiigeii gegen diesen
Plan innerhalb einer präclusivische», mit dem
17. d. M. beginnenden und mit dem 14. Avrild. I.
endigenden Frist beim Magistrat fchriftlich an-
zubringen stnd. „ *

Wiesbaden, den 12. März 1902.
Der Magistrat. In Vertr.: Frobenius.

Bekanntmachung.
Um vielfach vorgekommenen Jrrthümern für

die Folge vorzubeugen, werden die Zauseigen-
thümer wiederholt darauf aufmerksam gemacht,
daß die Beiträge für die Hauskehricht-Abfuhr durch
die städtische Steuerkasse so lauge erhoben werden,
bis eine definitive Abmeldung beim Stadtbauamt,
Zimmer No. 69, erfolgt ist., ,. . - _ u ■Die Abmeldung ist ertvrderlich iowohl bein,
Austritt aus dem Abonnenientsverhältniß, als
auch beim Verkaufe des betreffenden Hauses. *

Wiesbaden, de» 2. Januar 1902.
Stadtbauamt, Abtheilung für Straßenbau.

Richter. _

Verdingung.
Die Spengler- u. Installations -Arbeiten

zur Unterhalt »« - der städtische» Gebäude
und deren Entwäfferungs - Anlagen im
Rechnungsjahr 1902 soll im Wege der öffentlichen
Ausschreibung verdungen werden.

Angebotsformulareu. Verdingungsunterlagen
können während der Vormittagsdienststiiiiden>m
Rathhause, Zimmer No. 67, cingeseheu, oder
von dort gegen Baarzahlung oder bestellgeldireie
Einstudiiiig vo» 50 Pf. für Unterlagen belr.
Spenglerarbeiten und 1 Mk. desgl. bctr.
Jnstallations-Slrbcilen bezogen iverden.

Verschlossene und mir entsprechender Aufschrift
versehene Angebote sind svätesten« bis

Samstag, den 29. März 1902,
Vormittags 11 Uhr,

hierher eiuzureichen. . . . .
Die Eröffnung der Angebote erfolgt »>

Gegenwart der etwa erscheiueudeu Anbieter.
Nur die mit dem Uorgeschriebeueu und aus-

gefüllte» Lerdingungsforniiilar eingereichten An¬
gebote werde» berücksichtigt.

ZuichlagSfrist: 3 Woche».
Wiesbaden» den 15. März 1902.

Stadtbauamt, Abtheiluug für Caualisatlonswcsen.
_ Frcnfch._ __

Verdingung.
Die Lieferung des Jahresbedarfs von ungefähr

«0 Stück blanleinenen Arbeiter-Jacken,
30 Stück Dienstmützen«nd 6 Stück Dienst-
röckcn aus blauem Tuch für das Rechnnnas-
iahr 1902 soll im Wege der öffentlichen Aus-
ichreibuug verdungen werden.

Aitgebotsforuiulare und Verdinguligsuilter-
iagen können während der Vormittagsdienststunden
im Natbhause, Zimmer No. 57, eiugeseheu oder
auch von dort gegen Baarzabluug oder bestellgeld¬
freie Einsendung von 50 Pf. bezogen werden.
Verschlossene und mit eutsvrechcnder Aufschrift
versehene Angebote sind spätestens bis

Sonnabend, den 29. März 1902,
Vormittags 11 '/2  Uhr»

hierher eiuzureichen. Die Eröffnung der Augebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An¬
bieter. Nur die mit dem vorgeschriebenen und
ansgefüllten Verdingungssoriunlareingereichten
Angebote werden berücksichtigt. ZuschlagSfrist:
3 Wockieu.

Wiesbaden, den 14. März 1902.
Stadtbauamt, Abtheiluug für Canalisatiousweseu.
_ Frensch.  _

Verdingung.
Die Arbeiten zur Herstellung einer ca. 240 in

langen Betonrohr -Cänalstrecke des Profil?
30/20 cm nebst Nebeubanten, in der Biebricher-
strafie, Ostfeite, von der Neudorserstraße auf¬
wärts, sollen im Wege der öffentlichen Aus¬
schreibung berdungc» tocrden. , .

Angebotsforinnlaie, Verdingungsunterlagen
nnd Zcichnungeki können während der Vormitlags-
dienststlluden im Rathhanse, Zimmer No. 72. ein-
gesehen. die V-rdinguiigsniiterlagen im Zimmer
No 57 gegen Baarzahlung oder bestellgcldfreie
Einsendung von 50 Pfg. bezogen werden.

Verschlossene nnd mit entsprechender Aufschnsl
verschene Angebote sind spätestens bis

Mittwoch, den 2. Slpril 1902,
Bormittags 11 Uhr,

hierher eiuzureichen, um welche Zeit auch die Er¬
öffnung der Angeboie in Gegenwart der etwa cr-
icheiuendeil Anbieter erfolgt.

Nur die mit dem vorgcschrikbeueu und aus-
aesüllten Verdiiigungssormulnr eingereichten Au-
qeboie werden berücksichtigt.

Wiesbaden» den 14. März 1902.
Stadtbauamt, Abtheiluug für CanalisationSWesen.
_ Frensch._

Bekanntmachung.
Di- städtische Feuerwache,

Rcugaffe 6, ist unter No. 48 an
das Fernsprechamt dahier ange-
schlossen,sodaßvoujedemTelephon-
anschluh Meldung nach der Feuer¬
wache gemacht werden kann. Der
hiesige» Einwohnerschaft wird die
Benützung der Telephonanschlusse zn
Feuermeldungeu empfohlen. *

Wiesbaden» im Oktober 1901.
Der Branddirector. Scheurer.

Telegrnmm-Geviihr««.
Worttaze innerhalb Deutschlands5 Pf. Nach

Lnrkinbnrg und Oesterreich-Ungarn5 Pf. Nack
Belgien, Dänemark, Niederlande und der Schweix
10 Pf. Nach Frankreich 12 Pf. Nach Jtalleir^, , erranirciai m  Pt . cnuu, jium «.
Rumänien, Schweden, Norwegen, Großbrilamiie«
n. Irland 15 Pf. Nach Algerien und Tunis. Nutz,
land, Spanien, Portugal, Serbien. Bosnien, Herren
gowina, Dlontenegro, Vitlaarien und Ost-Rumelie«
20 Pf. Nach Gibraltar 25 Pf. Nach Griechenland
80 Pf. Nach Maltau. Marokko 40W. Nach de
Türkei 4b Pf. Nach Tripolis 6b Pf. Mindestdetra
für ein gewöhnliches Telegramni in, Verkehrm
Großbritannien und Irland 80 Df., lm übrig,
Verkehr 50 Pf. Für ein dringende» Tekegea»«
wird die dreifache Gebühr einer aetvöhnlichenT
gramnl» erhoben. Für Stadtteilgramme betr»».
die Worttaxe3 Pf., die Mindestgevühr 80 Pf

vLmpkerr-k's.Iu'te».
Biebrieh-JfamHer DampfscUifffabrt

August Waldmann.
Im Anschlüsse an die Wiesbadener Strassenbahn*.

Beete Gelegenheit nach Mainz.
Fahrplan ab 9. März 1902.

i..ourich nach Mainz (ab Sohlo —
11«* 1« 2®°f 3« 4« + 6« 7«

t vm

Bekanntmachung.
Donnerstng , den 27 . Mürz er.,

tt Uhr Vormittags , wird ein zum
Gendarmerie-Dienst ungeeignetes Pferd
auf dem 5zofe der Artillerie-Kaserne in
Wiesbaden öffentlich meistbietend verkauft.
Bemerkt wird, dast das Pferd zieht. I?285

Königl . Gendarmerie -Districts-
_ Commando. _

Holzversteigerung.
Montag , den 24 . März , Vor¬

mittags lö ’/s Uhr anfangend, kommen
in dem Oberjosbachcr Gemeindewald in den
Districteu Gebrannten, Lindenkopf und Weiden
folgendes Holz zur Versteigerung:

77 rothtannen Stämme von 20 Festmtr.,
168 ,, Stangen I.
93 „ „ II
79 .. ., HI
29 eichen Stämme von

7 Festmtr.,
78 eichen StangenI. Classe, .
54 Statt, eichen Nutzholz, 1,80 Mir. lang

(Pfählholz))
180 Rmtr. buchen Scheit,
68 „ „ Knüppel,
8 „ kiefern „

4400 buchen Wellen.
Der Anfang wird im District Gebrannten

gemacht. I1315
Oberjosbach , den 15. März 1902.

i Haupt , Bürgermeister.

Cl.,
El.,
Cl.,

Wagnerholz,

Faiscrstrasse -Oentralbabnhock-Madiz
später^

Yon Mainz nach Biebrich (ab Stadthall«)
10« * 1200  ioo-j- 2« 30of 4« 5« t ^ (an
Kaiscrstrasse-Centralbahnhof je 5 Min.

f Mur Sonntags bei gutem Wetter . >
* Mur Dienstags und Freitags . Ji
Bei schlechtem Wetter rerkdircn die Tsoota  MB

Sonntags, Dienstags und Freitags , die übrige*
Tage vorerst nioht.

Frachtgüter 86 Pf. per 100 Kg.

Hamburg-Amerika-Linl®.
(Generalvertr. der Gesellschaft! L. RettÄnrtiaywV

Rheinstrasse 21.1 F329
D. . Acillia“ von Hamburg naoh dem La

Plata , 15. März Madeira passirt . D. „Ambm ;
15. März in Port Said (Heimreise). D. ,,Armenlar
von Hamburg nach Ostasien, 14. Mßns 0 UM c
Machm. von Moji. S.-D. „Auguste Vletorf»
(Orientreise) 15. März7 Uhr Morgens in Mauidia. ;
D. „Brisgavia“ 18.März 7 Hhr Mm. in RaHimwe. )

1 D . : C. Ferd. Laeisz“ 16. März 3 Uhr Hm. von,
Colombo. D. „Calabria“ von St. Themas nach
Bremen u. Hamburg, 14. März von Ponia
gada. D. „Croatia“ von St. Thomas ria Havr«
nach Hamburg, 15. März von Ponte Delgnd«.
D. „Daria“ 14. März von Bahia (Heimreise).
D. „Dortmund“ von Hamburg nach Hô orleans,
15. März Quessant Creach passirt. D. „Fnsia
17. März 12 Uhr 30 Min. Morgens Cuxhaven

1 passirt. R.-P .-D. „Kiantscbou“ 15. März Morgens
von Shanghai (Heimreise). D. , Kowloon von
Hamburg nach Wladiwostok , 15. Marz in Hon
Kong. D. „Lydia“ von Bahia nach H^ buig,
16. März von Funchal . D. „Hubia -
Morgens in Hamburg. D. „Palatm 15. März
Morgens in Hamburg. D. „Parthia v
bürg nach Südbrasilien, 16. März von R10 Grande
do Sul. D. „Patriola “ 16. März 4 Uhr 50 Min.
Machm. von Hamburg über Boulogne und Ply¬
mouth nach Newyork. D. „Phoenicia 16. Marz
8 Uhr Abends in Mewyork. D. „Polynesia von
St. Thomas via Harve nach Hamburg , 14. Marz
8 Uhr Nachm. Lizard passirt. D. „Pretoria
15. März Mittags von Mewyork über Plymouth
und Cherbourg nach Hamburg. D. „Sambia
16. März 10 Uhr Ym. Oitavos passirt (Heimreise).
D „Serbia“ von Bremerhaven nach Ostasien,
15. März in Rotterdam. D. „Segovia von Ham¬
burg nach Ostasien, 17. März i Uhr Morgens m
Penang. D. „Silesia“ 16. März in Suez (Heim¬
reise). D. „Sparta“ von Dünkirchen nach dem
La Plata , 15. März in Kosario. D. „Suevia
14. März in Hamburg. D. „Syna von St. Ihomas
nach Hamburg, 15. März 1 Uhr Nachts m Havre.
1) -Troja“ von Hamburg nach Westindien,
14. März in St. Thomas. D. „Yalesia von Ham¬
burg nach Westindien, 16. März 5 Uhr Morgens
von Antwerpen. __ __ _

Norddeutscher Lloyd in Bremen.
I (Hauptagent für Wiesbaden: J- Chr. Glücklich,'Wilhelmstrasse 50.) F 330

Letzte Nachrichten über die Bewegungen de»
Dampfer der Mewyork- und Baltimore-Linien:
S.-D. „Aller“ nach Genua, 15. März 12 Uhr
Mitt. von Mewyork. S.-D. „Trave nach Genua,
17. März 11 Uhr Ym. von Gibraltar . S.-D. „K.j
Mar. Ther.“ nach Mewyork, 16. März 11 Uhr ,
Vorm, von Gibraltar . S.-D. „Kronp.Wilh nach’
Bremen, 15. März 11 Uhr Ym in Bremerhaven.^
D. Breslau“ nach Bremen, 15. Marz 2 Uhr Mm.
von” Mewyork. D. „Frankfurt “ nach Galveston,
15. März 5 Uhr Nachm, von Baltimore. D.
„Rhein“ nach Mewyork, 17. März 7 Uhr Vorm,
in Mewyork. D. „Crefeld“ naoh Mewyork,
15. März 7 Uhr Mm. Lizard passirt . D. „Gera j
nach Mewyork u. Baltimore, 16. März 6 Uhr
Mm. Dover passirt . — Cuba-, Brasil- u. La Plata-
Linien : D. „Norderney“ nach Antwerpen,
Bremen, 17. März in Cornnna. D. „Bonn nach
Bremen, 17. März Ylissingen passirt. D. „Cob-
lenz“ nach Bremen, 16. März von Havana. D.
„Wittekind“ nach Yigo, South., Antw., Br.,
14 März von Buenos Aires. D. „Heidelberg ,
nach Brasilien, 14. März in Antwerpen. D.
„Borkum“ nach La Plata , 1, . März in Ant¬
werpen. — Ost-Asien- nnd Australien-Limen:
D „Preussen“ nach Hamburg, 16. März in Amster¬
dam. D. „Hamburg“ (Hamburg-Amenka -Lime)

'nach Bremen, 15. März von Port Said. D.
„Sachsen“ nach Hamburg, 16. März in Colombo.
D. Kiantschou“ (Hamburg-Amerika-Lime) nach
Bremen, 15. März von Shanghai. D. „Bayern,
nach Ost-Asien, 15. März in Yokohama. D.
Stuttgart“ nach Ost-Asien, 16. März m Singa-

pore. * D. „König Albert“ nach Ost-Asien,
15. März in Aden. D. „Prinzess Irene »»ob
Ost-Asien, 15. März von Gibraltar . D. „Würa-
burg“ nach Europa , 16. März von Sragapare.-
D Königsberg“ nach Shanghai, 14. März tob
Moji ß „Grosser Kurfürst“ nach Bremen,,.

117. März in Genua. D. „Königin Luise naeh
Australien, 16. März von Fremantle . D. „Weimar

\ nach Australien, 14. März von Neapel. _

i

Druck an» Verla, der& Schellender, 'icheu tzahBuchdruckeretin Meidaden.
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